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 Die Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Peine wird auf-

grund eines Beschlusses des Kreistages des Landkreises Peine vom 22. Juni 
2011 zum 01. August 2011 geändert. Die wesentlichsten Änderungen teile 

ich Ihnen nachfolgend mit: 
 
 allen Schülerinnen u. Schülern des Primarbereiches ( Klassen 1 

bis 4 ), die ihren Wohnort verlassen müssen oder deren Schul-
weglänge 2 und mehr km beträgt, wird eine Schülersammelzeit-
karte (SSZK) ausgestellt. Ein Verlassen der Ortschaft ist dann ge-
geben, wenn eines der nachfolgenden Verkehrszeichen ( 310 oder 
311 StVO ) den Beginn bzw. das Ende einer Ortschaft kennzeich-
net. 

 

 
 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen, die ihren Wohn-

ort verlassen ( siehe oben) müssen, erhalten ebenfalls eine SSZK.  

 
 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen ab 

Klasse 7 in erhalten künftig für die Monate November bis März, 
bei einer Schulweglänge ab 2 km, wieder eine (SSZK) 

 
 Mit diesen Änderungen ist der Kreistag weitgehend den Wünschen des Kreiselternra-

tes und vieler Eltern gefolgt, die Beförderung für die jüngeren Jahrgänge und in den 
Wintermonaten neu zu regeln. 

  


